
Ansuchen § 82 – StVO Bewilligung
Sie können diese PDF-Datei ausfüllen, ausdrucken und firmenmäßig unterfertigt an die Stadt Bruck an der Mur retournieren.  
Sollten Sie beim Ausfüllen weitere Hilfe benötigen, stehen wir gerne unter Tel.: +43(0)3862 890 DW 2200 oder per Email unter 
recht@bruckmur.at zur Verfügung.  
  

Sie werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Ansuchen um eine Bewilligung für die Benützung von Straßen zu anderen 
Zwecken als des Straßenverkehrs mindestens zwei Wochen vor dem Arbeitsbeginn zu übermitteln ist, da ansonsten Ihr Antrag 
nicht rechtzeitig bearbeitet werden kann.

Nachname/Firmenbezeichnung 
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Stand: März 2019

Straße / Hausnummer

Telefonnummer / Mobil

 1. AntragstellerIn

Vorname

PLZ Ort

Emailadresse

 2. Bezeichnung und Art der Straßenbenützung

 4. Ort der Straßenbenützung (Plan beilegen!)

 3. Termin der Straßenbenützung (inkl. Auf- und Abbau) 

Beginn

Ende Genauer Zeitplan (inkl. Uhrzeit)

 5. Straßensperre erforderlich

 6. Auswirkung auf öffentliche Verkehrsmittel
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DatumOrt Unterschrift 

Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten für die Bearbeitung des Antrags auf Aufnahme verarbeitet werden. 
Allgemeine Informationen zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung 
der Stadt Bruck an der Mur.

Begleitfahrzeuge 

 8. Sicherung und Regelung (mit Angabe der jeweiligen Anzahl)

 10. Datenschutz

Datenschutzerklärung der Stadt Bruck an der Mur - https://www.bruckmur.at/datenschutzerklaerung

Derzeit gültige Kosten: 
Eingabegebühr: EUR 14,30 
Verwaltungsabgabe bis zu sieben Tagen: EUR 30,00 ansonsten EUR 120,00 
Die Höhe des Benützungsengeltes (für öffentliches Gut) finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.bruckmur.at/buergerservice/formulare angeführten 
Benützungsordnung bzw. Tarifordnung für den Koloman-Wallisch-Platz.

 7. Verkehrsführung bzw. Umleitungsstrecke während der Veranstaltung bzw. bei  
     Straßensperren (genaue Beschreibung)

Security

Anzahl

Anzahl

Ordner 

Polizei

Anzahl

Anzahl

FußgängerInnen

 9. Mögliche Verkehrsbehinderungen

Individualverkehr

Bei Einschränkungen muss seitens des Antragstellers  
das betroffene Unternehmen informiert werden.
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